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§ 62 Bgld. KWG Gemeindevermögen
 Bgld. KWG - Kundmachung über die Wiederverlautbarung der Burgenländischen

Gemeindeordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.12.2025

(1) Alles Gemeindeeigentum, das nicht öffentliches Gut oder Gemeindegut ist, bildet das Gemeindevermögen.

(2) Das Gemeindevermögen ist p2eglich und entsprechend seiner Zweckbestimmung nach wirtschaftlichen

Grundsätzen zu verwalten, wobei beim ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde Nutzen gezogen werden soll.

Für Vermögensgegenstände, die einer Abnützung oder Wertminderung unterliegen oder aus diesen oder anderen

Ursachen ersetzt oder wegen wachsenden Bedarfs erweitert werden müssen, sollen die Mittel zur Instandhaltung, zur

Ersatzbescha;ung oder zur Erweiterung aus Mitteln des Voranschlags angesammelt werden (Instandhaltungs-,

Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen).

In Kraft seit 13.08.2003 bis 31.12.9999
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